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Anleitung der Sekretäre der Kreisgerichte

Die Konferenzen haben gezeigt, daß die Leitungstätigkeit 
gegenüber den Sekretären der Kreisgerichte weiter verbes
sert werden muß. Eine besondere Verantwortung tragen 
dabei die Leitenden Sekretäre der Bezirks- und Kreisge
richte. Zu bewährten Erfahrungen zählt z. B. die stärkere 
Einbeziehung des Sekretäraktivs in den Leitungsprozeß, die 
operative Anleitung durch den Leitenden Sekretär des Be
zirksgerichts, die Behandlung von Teilanalysen aus der Tätig
keit der Sekretäre im Präsidium des Bezirksgerichts und der 
organisierte Erfahrungsaustausch mit den Sekretären der 
Kreisgerichte.

Die Praxis zeigt darüber hinaus, daß ein enges Zusam
menwirken zwischen dem Direktor und dem Leitenden Se
kretär des rKreisgerichts unerläßlich ist. Die Qualität der 
gesamten Arbeit im mittleren-juristischen und juristisch
technischen Bereich hängt wesentlich davon ab, welchen 
Stellenwert dieser Bereich in der Leitungstätigkeit einnimmt 
und wie eindeutig — bei Wahrung der Gesamtverantwortung 
— die Leitungsaufgaben des Leitenden Sekretärs abgegrenzt 
werden. Es kommt nunmehr darauf an, die vielfältige und 
erfolgreiche Praxis der Bezirksgerichte bei der Leitung des 
mittleren-juristischen und des juristisch-technischen Bereichs 
mit dem Ziel zu analysieren, die besten Erfahrungen schnell 
und verbindlich zu verallgemeinern, wie das bisher schon 
mit gutem Erfolg einige Direktoren der Bezirksgerichte für 
ihren Verantwortungsbereich durchführen.

Zielstrebig müssen bestimmte Erfahrungen umgesetzt 
werden, wie z. B. die Erarbeitung von Analysen durch den 
Leitenden Sekretär zur Beratung in den Dienstbesprechungen 
(zur Arbeit in der Rechtsantragstelle, zur Erfüllung be
stimmter Vollstreckungsaufgaben u. a. m.), die Teilnahme 
von Sekretären an Dienstbesprechungen der Richter, insbe
sondere bei der Auswertung von Anleitungsmaterialien, von 
neuen Rechtsvorschriften, von Rechtsmittelentscheidungen 
usw., die Gestaltung unkomplizierter Informationsbeziehun
gen zwischen dem Direktor des Kreisgerichts und seinem 
Leitenden Sekretär.

Von der Durchsetzung der Verantwortung des Leitenden 
Sekretärs für die Anleitung des juristisch-technischen Be
reichs am Kreisgericht hängt es maßgeblich ab, ob im zen
tralen Protokolldienst und in der Informationsstelle tagfertig 
gearbeitet wird und die Prozeßdokumente auch in kompli
zierten Arbeitssituationen in einwandfreier Qualität ge
fertigt werden.

Zü den Aufgaben der Direktoren der Bezirksgerichte ge
hört es, zu sichern, daß neben der entsprechenden Anleitung 
der Sekretäre auch in der Anleitung der Direktoren der 
Kreisgerichte diesen Fragen ständig Aufmerksamkeit gewid
met wird. Dabei nehmen sie vor allem darauf Einfluß, daß 
sich die Verantwortung des Leitenden Sekretärs in der 
Praxis tatsächlich realisiert und daß sich die Arbeiten in die
sem Bereich planmäßig und damit kontrollfähig und abre
chenbar vollziehen. Die Praxis einiger Direktoren der Be
zirksgerichte, zu diesem Zweck in bestimmten Abständen' 
gemeinsame Arbeitsberatungen mit den Direktoren und Lei
tenden Sekretären der Kreisgerichte durchzuführen, ist posi
tiv einzuschätzen.

Von Bedeutung ist schließlich auch die ständige Weiter
bildung, um für die wachsenden Anforderungen gerüstet zu 
sein. Die zentralen Weiterbildungslehrgänge werden auch 
künftig neben den unerläßlichen bezirklichen Weiterbildungs
veranstaltungen und der individuellen Fortbildung am Ar
beitsplatz eine wichtige Qualifizierungsform bleiben.

Gute Erfahrungen gibt es auch zur rechtspropagandisti
schen und rechtserzieherischen Tätigkeit der Sekretäre. Über 
ihre Arbeit in den Rechtsantragstellen Hinaus nehmen viele 
Sekretäre ihre Dienstpflicht als Juristen in der Öffentlichkeit 
wahr. Sie erläutern Bürgern das sozialistische Recht und 
tragen zur Qualifizierung von Mitarbeitern anderer staat
licher Organe bei. Als wirksam haben sich Presseveröffent
lichungen über Rechte und Pflichten der Bürger als Mieter, 
als Abnehmer von Energie und über die Realisierung ge
richtlicher Entscheidungen erwiesen. Auch hier sind gute 
Erfahrungen schnelbzu verallgemeinern.

•
Auf den Sekretärskonferenzen konnte insgesamt eine posi
tive Bilanz gezogen werden. Die Sekretäre unternehmen mit 
allen anderen Mitarbeitern der Gerichte große Anstrengun
gen, um die an sie in Vorbereitung des XI. Parteitages der 
SED gestellten höheren Anforderungen zu erfüllen.
Dr. WOLFGANG PELLER, Hauptabteilungsleiter, und 
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Aufgaben des Verteidigers 
bei der Belehrung, Beratung 
und Unterstützung des Beschuldigten 
im Ermittlungsverfahren

In Theorie und Praxis ist es unstrittig, daß der Verteidi
ger den Beschuldigten zu belehren, zu beraten und zu un
terstützen hat.1 Es wird jedoch nicht immer genau genug 
zwischen diesen einzelnen Handlungsweisen unterschieden. 
Auch das Untersuchungsorgan, der Staatsanwalt und das Ge
richt haben gegenüber dem Beschuldigten bzw. Angeklagten 
die Pflicht zur Belehrung, ggf. auch die Pflicht zur Unter
stützung. Die beratende Funktion hat dagegen nur der Ver
teidiger. Dies wird besonders deutlich bei der Rechtsmittel
belehrung. Das Gericht erster Instanz hat den Angeklagten 
über das Rechtsmittel der Berufung gegen das von ihm er
lassene Urteil zu belehren (§246 Abs. 4 StPO). Es kann aber 
den Angeklagten bei der Entscheidung über die Einlegung 
eines Rechtsmittels oder bei der Abfassung der Begründung 
des Rechtsmittels nicht beraten, weil es hier u. U. Hinweise 
entgegen der von ihm selbst getroffenen Entscheidung geben 
müßte. Dieses Beispiel verdeutlicht die spezifische Funktion 
des Verteidigers.

Aber auch für die anwaltliche Tätigkeit selbst sind Be
lehrung und Beratung sorgfältig voneinander zu unter
scheiden: Eine Belehrung stellt lediglich eine Information 
des Beschuldigten bzw. Angeklagten dar, eine Beratung je
doch zumindest eine Anregung zu bestimmten Verhaltens
weisen. So ist die Belehrung über einen Verbrechenstatbe
stand zulässig, eine Beratung, den Sachverhalt so darzustel
len, daß der Verbrechenstatbestand nicht erfüllt ist, kann 
sich dagegen als Begünstigung des Beschuldigten bzw. An
geklagten (§ 233 StGB) erweisen. Es gibt auch Belehrungen 
über Rechte, von deren Gebrauch der Verteidiger im einzel
nen Fall — ausgehend von der konkreten Sachlage — im 
Interesse seines Mandanten abrätr

Die folgenden Ausführungen sollen sich auf die Belehrung, 
Beratung und Unterstützung des Beschuldigten durch den 
Verteidiger im Ermittlungsverfahren beschränken. Ausgangs
punkt zur Wahrnehmung der Rechte des Verteidigers ist 
seine Funktion im Interesse des Beschuldigten, d. h. ent
lastend oder schuldmildernd an der Feststellung der Wahr
heit im Strafverfahren mitzuwirken (§ 16 StPO).,

Die Belehrungs- und Informationspflicht

Bei der ersten Rücksprache hat der Verteidiger den Beschul
digten — unabhängig von entsprechenden Verpflichtungen 
des Untersuchungsorgans — über sein Recht auf Verteidigung 
gemäß § 61 StPO zu belehren. Dazu gehört auch der Hinweis, 
rechtzeitig alles Entlastende vorzutragen und Beweismittel 
zu benennen. Dem Beschuldigten ist sein Beschwerderecht 
gegen Maßnahmen des Untersuchungsorgans und Staatsan
walts (§91 StPO) und, wenn er inhaftiert ist, sein Rechts
mittel gegen den Haftbefehl (§ 127 StPO) zu erläutern.

Der Beschuldigte ist über die Aufgaben des Verteidigers 
aufzuklären, und ihm sind die Erwartungen, die eine ord
nungsgemäße Verteidigung durch einen Rechtsanwalt an ihn 
stellt, darzulegen. Der Verteidiger muß den Beschuldigten 
über die Bedeutung seiner Vernehmung unterrichten, ihn 
auffordern, sich jedes Vernehmungsprotokoll gründlich durch
zulesen und ggf. Änderungen vornehmen zu lassen, und ihn 
darauf hinweisen, daß die Protokolle auch im gerichtlichen 
Verfahren als Beweismittel verwendet werden können. Der 
Verteidiger hat dem Beschuldigten die Strafrechtsnormen 
einschließlich der möglichen Sanktionen zu erklären. Dabei 
sind auch angrenzende Normen zu erläutern, nach denen 
zwar das Ermittlungsverfahren nicht eingeleitet wurde, die 
aber ebenfalls verletzt sein könnten (z. B. wäre das bei Be
schuldigung des Diebstahls gemäß §§ 158, 161 StGB der § 162 
StGB).

Gegen die ausführliche Belehrung über strafrechtliche 
Normen könnte eingewendet werden, daß der Beschuldigte 
sich in seinen Vernehmungen, darauf einstellen wird. Dem 
ist entgegenzuhalten, daß dies erwünscht ist, weil es sonst 
zu fehlerhaften Aussagen kommen kann. Manche Beschul-

1 Vgl. hierzu auch G. Pein, „Zur Tätigkeit des Verteidigers im 
sozialistischen Strafverfahren“, NJ 1972, Heft 17, S. 508 ff.


